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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Anderung des FernstraRen-
Uberleitungsgesetzes

A. Problem und Ziel

Nach § 5 Absatz 2 Satz 4 Fernstralen-Uberleitungsgesetz (FernstrUG) kénnen in der
Gesellschaft privaten Rechts im Sinne des Infrastrukturgesellschafterrichtungsgesetz (die
Die Autobahn GmbH des Bundes; im Folgenden: Gesellschaft) tatige Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer oberhalb der héchsten tarifvertraglichen Entgeltgruppe in einem aufer-
tariflichen Arbeitsverhaltnis nur mit Zustimmung des Bundesministeriums fur Verkehr und
digitale Infrastruktur (aktuell Bundesministerium Verkehr, im Folgenden: BMV), die der im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen (im Folgenden: BMF) erteilen-
den Einwilligung des Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat (aktuell Bundesmi-
nisterium des Innern, im Folgenden: BMI) bedarf, beschaftigt werden, soweit dies fur die
Durchfuhrung der Aufgaben der Gesellschaft privaten Rechts erforderlich ist. Da sich der
Satz 5 des § 5 Absatz 2 FernstrUG auf Satz 4 bezieht, gilt dies entsprechend auch fiir die
sonstige Gewahrung von uber- oder aullertariflichen Leistungen. Dieser Zustimmungs-
vorbehalt gilt gem. der Satze 4 und 5 ebenfalls flr im Fernstralen-Bundesamt (im Fol-
genden: FBA) tatige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Satze 4 und 5 werden mit
dem Gesetzentwurf gestrichen.

Der Zustimmungsvorbehalt im FernstrUG in Bezug auf auRertarifliche Arbeitsverhaltnisse
bei der Gesellschaft bzw. bei der sonstigen Gewahrung Uber- oder aulertariflicher Leis-
tungen kann zu Zeitverzogerungen flihren, die den Rekrutierungsprozess bei der Gesell-
schaft, insbesondere dringend bendtigter Fachkrafte, erschweren konnen. Da fur die Ge-
sellschaft nicht das Tarifwerk des Bundes gilt (nach § 5 Absatz 2 Satz 2 FernstrUG
schliel3t die Gesellschaft ein eigenes Haustarifwerk ab), ist die Einbindung des BMI (fur
das Tarifwerk des Bundes zustandig) nicht zwingend erforderlich. Eine Beteiligung des
BMF kann zukunftig ebenfalls entfallen. Nachdem die Gesellschaft kein Zuwendungsemp-
fanger ist, gilt fUr sie auch die entsprechende Regelung nach § 40 BHO nicht. Begleitend
zu dieser Gesetzesanderung wird ein Vergltungskonzept fir die aul3ertariflich beschaftig-
ten Fuhrungs- und Fachkrafte der Autobahn GmbH (,At-Konzept 3.0“) zwischen BMV,
BMI und BMF abgestimmt. Es besteht Einigkeit darliber, dass auf3ertarifliche Einstellun-
gen bei der Gesellschaft zuklinftig auf Basis des At-Konzepts 3.0 vorgenommen werden.
Ansonsten kontrolliert das BMV als alleiniger Vertreter des Gesellschafters Bund (§ 3 Inf-
rastrukturgesellschaftserrichtungsgesetz) die Gesellschaft auf Grundlage des Gesell-
schaftsrechts. Bis zu einer Kritik des Bundesrechnungshofs (BRH) im November 2023
wurde der Zustimmungsvorbehalt im FernstrUG aufgrund der Annahme eines
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Redaktionsversehens ausgesetzt. Nach erneuter Befassung mit diesem Thema besteht
zwischen den Ressorts BV, BMI und BMF Einigkeit, dass nicht mit ausreichender Sicher-
heit von einem Redaktionsversehen ausgegangen werden kann und der Zustimmungs-
vorbehalt insofern anzuwenden ist. Der BRH mahnte insbesondere eine bis dahin nicht
umgesetzte praventive Kontrolle bei der Ubertarifichen Vergutung an. Diese praventive
Kontrolle hinsichtlich auRertariflicher Leistungen soll kiinftig das BMV als alleiniger Vertre-
ter des Gesellschafters Bund und der Aufsichtsrat der Gesellschaft wahrnehmen, indem
die Satzung der Gesellschaft einen Zustimmungsvorbehalt zu dem o.g. AT-Konzept der
Gesellschaft, das den Verglutungsrahmen festlegt, vorschreibt.

In Bezug auf die beim FBA tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten hingegen
das Tarifrecht und die sonstigen Bestimmungen des Bundes, was durch § 5 Absatz 2
Satz 1 FernstrUG klargestellt wird. Durch die unmittelbare Geltung der sonstigen Bestim-
mungen des Bundes ist die Einbindung dieser drei Ressorts bereits anderweitig geregelt.
Die Regelungen in Satz 4 und 5 sind daher entbehrlich.

B. Losung

Der Zustimmungsvorbehalt in § 5 Absatz 2 Satz 4 und 5 FernstrUG wird gestrichen. Um
ein transparentes Gehaltssystem bei den aufRertariflich Beschéaftigten der Gesellschaft zu
gewahrleisten, wurde von der Gesellschaft ein internes ,Konzept fir die aulertarifliche
Vergltung von Fach- und Fuhrungskréaften in der Die Autobahn GmbH des Bundes® (AT-
Vergltungssystem) erstellt, welches gemal dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft
der Zustimmung des BMV als alleinigem Vertreter des Gesellschafters Bund und des Auf-
sichtsrates der Gesellschaft bedarf. Das aktuelle AT-Vergutungssystem wird begleitend
zu dieser Gesetzesanderung in Abstimmung mit BMV, BMI und BMF Uberarbeitet, mit
dem Ziel, ein an die Unternehmenswirklichkeit angepasstes, transparentes sowie markt-
und leistungsgerechtes Vergutungssystem zu schaffen, das die Funktionen in den unter-
schiedlichen Unternehmensbereichen im Ergebnis einer einheitlichen und analytischen
Bewertung systematisch zuordnet. Mit dem satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalt
zum AT-Vergltungskonzept, einer jahrlichen Berichtspflicht aller AT-Vertrage sowie der
Méglichkeit stichprobenartige Uberpriifungen vorzunehmen, nimmt der Gesellschafter den
notigen Einfluss auf den Abschluss aulRertariflicher Arbeitsverhaltnisse, um eine sachge-
rechte AT-Vergutung sicherzustellen.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Bund und Landern entstehen durch dieses Gesetz keine zusatzlichen Haushaltsausga-
ben.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fiur Biirgerinnen und Biirger

Fur Burgerinnen und Burger entsteht kein Erflllungsaufwand.
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E.2 Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht kein Erflllungsaufwand, es werden keine Informationspflichten
eingefihrt, aufgehoben oder geandert.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Bund und Landern entsteht kein Erflllungsaufwand. Durch den Entfall des Zustimmungs-
vorbehalts des BMV und der Einwilligung des BMI im Einvernehmen des BMF in Bezug
auf die Beschaftigten der Gesellschaft ist eine jahrliche Entlastung in Hohe von rund
28.000 Euro zu erwarten.

F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau sind nicht
zu erwarten.
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Anderung des Fernstraen-
Uberleitungsgesetzes

Bundesrepublik Deutschland Berlin, 15. August 2025
Der Bundeskanzler

An die

Présidentin des Bundesrates
Frau Ministerprasidentin
Anke Rehlinger

Sehr geehrte Frau Bundesratsprésidentin,

hiermit iibersende ich geméifl Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 des Grundgesetzes den
von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Anderung des FernstraBen-
Uberleitungsgesetzes

mit Begriindung und Vorblatt.

Der Gesetzentwurf ist besonders eilbediirftig, da vor dem Hintergrund einer
schnellen Umsetzung des Ziels der Bundesregierung den Sanierungsstau auf den
Bundesautobahnen ziigig und effektiv zu beseitigen und den Biirgerinnen und
Biirgern sowie der Wirtschaft eine verldssliche und sichere Infrastruktur zur
Verfiigung zu stellen, ein moglichst schnelles Inkrafttreten des Gesetzes
ermoglicht werden sollte.

Federfithrend ist das Bundesministerium fir Verkehr.

Mit freundlichen Griilen
Friedrich Merz

Fristablauf: 26.09.25
besonders eilbediirftige Vorlage gemal3 Artikel 76 Absatz 2 Satz 4 GG
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Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Anderung des FernstraRen-Uberlei-
tungsgesetzes

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des FernstraBen-Uberleitungsgesetzes

Das Fernstralen-Uberleitungsgesetz vom 14. August 2017 (BGBI. | S. 3122, 3144),
das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 9. Juni 2021 (BGBI. | S. 1614) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 1 Absatz 1 Satz 2, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 2 sowie §
2 wird jeweils die Angabe ,und digitale Infrastruktur gestrichen.

2. In § 3 Absatz 6 Satz 2 werden die Angabe ,und digitale Infrastruktur® und die Angabe
» fur Bau und Heimat® gestrichen.

3. § 5 Absatz 2 Satz 4 und 5 wird gestrichen.

4. In§6und§8Absatz 3 Satz 1 und Absatz 8 Satz 2 wird jeweils die Angabe ,und digitale
Infrastruktur® gestrichen.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiindung in Kraft.
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Mit dem Gesetzentwurf wird der Zustimmungsvorbehalt des § 5 Absatz 2 Satz 4 FernstrUG
des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur (aktuell Bundesministerium
fur Verkehr, im Folgenden: BMV) der der im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Finanzen (im Folgenden: BMF) erteilten Einwilligung des Bundesministerium des Innern,
fur Bau und Heimat (aktuell Bundesministerium des Innern, im Folgenden: BMI) bedarf, flr
die Beschaftigung oberhalb der hdchsten tarifvertraglichen Entgeltgruppe in einem aul3er-
tariflichen Arbeitsverhaltnis mit Bezug auf Beschaftigte der Gesellschaft privaten Rechts im
Sinne des Infrastrukturgesellschafterrichtungsgesetz (die Die Autobahn GmbH des Bun-
des; im Folgenden: Gesellschaft) gestrichen. Da sich der Satz 5 des § 5 Absatz 2 FernstrUG
auf Satz 4 bezieht, gilt dies auch entsprechend fir die sonstige Gewahrung von Uber- oder
aulertariflichen Leistungen. Dieser gesetzliche Zustimmungsvorbehalt wird auch in Bezug
auf die Beschaftigten des FernstralRen-Bundesamtes (im Folgenden: FBA) gestrichen.

Der Zustimmungsvorbehalt im FernstrUG kann durch den damit verbundenen Zeitaufwand
zu Nachteilen im Rekrutierungsprozess der Gesellschaft, insbesondere dringend benétigter
Fachkrafte fur die Ausfiihrung ihrer Aufgaben Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzie-
rung und vermogensmalige Verwaltung der Bundesautobahnen und Bundesstralien in
Bundesverwaltung fiihren. Der Zustimmungsvorbehalt im FernstrUG hat zur Folge, dass
aulertariflich abgeschlossene Vertragsverhandlungen mit qualifizierten Bewerberinnen
und Bewerber bis zu einer Zustimmung der drei Ressorts BMV, BMI und BMF unter Vorbe-
halt stehen. Dies kann dazu fihren, dass geeignete Bewerberinnen und Bewerber absprin-
gen. Da fir die Gesellschaft nicht das Tarifwerk des Bundes gilt (nach § 5 Absatz 2 Satz 2
FernstrUG schlieRt die Gesellschaft ein eigenes Haustarifwerk ab), ist die Einbindung des
BMI (fir das Tarifwerk des Bundes zustandig) nicht zwingend erforderlich. Eine Beteiligung
des BMF kann kiinftig ebenfalls entfallen. Nachdem die Gesellschaft kein Zuwendungs-
empfanger ist, gilt fir sie auch die entsprechende Regelung nach § 40 BHO nicht. Beglei-
tend zu dieser Gesetzesanderung wird ein Vergutungskonzept fur die aul3ertariflich be-
schaftigten Flhrungs- und Fachkrafte der Autobahn GmbH (,At-Konzept 3.0%) zwischen
BMV, BMI und BMF abgestimmt. Es besteht Einigkeit dariiber, dass aulertarifliche Einstel-
lungen bei der Gesellschaft zukunftig auf Basis des At-Konzepts 3.0 vorgenommen werden.
Ansonsten kontrolliert das BMV als alleiniger Vertreter des Gesellschafters Bund (§ 3 Infra-
strukturgesellschaftserrichtungsgesetz) und der Aufsichtsrat die aulertariflichen Leistun-
gen durch einen satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalt zu einem AT-Konzept der Ge-
sellschaft, dass den Vergutungsrahmen festlegt. Das derzeitige AT-Vergutungssystem wird
aktuell Uberarbeitet, mit dem Ziel ein, an die Unternehmenswirklichkeit angepasstes, trans-
parentes sowie markt- und leistungsgerechtes Vergutungssystem zu schaffen, das die
Funktionen in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen im Ergebnis einer einheitli-
chen und analytischen Bewertung systematisch zuordnet. Der Wegfall des Zustimmungs-
erfordernisses im FernstrUG entbindet die Gesellschaft auch nicht von der Priifung und
Dokumentation der Notwendigkeit flr den Abschluss des auRertariflichen Beschaftigungs-
verhaltnisses oder der sonstigen Gewahrung auller- oder Ubertariflicher Leistungen.

Auch in Bezug auf die Beschéftigten des FBA ist der gesetzliche Zustimmungsvorbehalt in
den Satzen 4 und 5 zu streichen, da die Einbindung dieser drei Ressorts durch die unmit-
telbare Geltung des Tarifrechts und der sonstigen Bestimmungen des Bundes gem. § 5
Absatz 2 Satz 1 FernstrUG bereits anderweitig geregelt ist.
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Il. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Mit dem Gesetzentwurf werden die Satze 4 und 5 des § 5 Absatz 2 FernstrUG gestrichen.
Damit entfallt der Zustimmungsvorbehalt des BMV (mit Einwilligung des BMI im Einverneh-
men des BMF) fUr die Beschaftigung oberhalb der héchsten tarifvertraglichen Entgeltgruppe
in einem aulertariflichen Arbeitsverhaltnis bzw. fur die sonstige Gewahrung von Uber- oder
aulertariflichen Leistungen. In Bezug auf die Beschaftigten des FBA wird der gesetzlich
Zustimmungsvorbehalt der Satze 4 und 5 ebenfalls gestrichen, da die Einbindung der drei
Ressorts bereits anderweitig geregelt ist. Aulerdem werden redaktionelle Anpassungen im
Hinblick auf die aktuellen Ministeriumsbezeichnungen vorgenommen.

M. Alternativen

Keine. Das Fortbestehen der Regelungen in Bezug auf die Gesellschaft ist aus den o.g.

Grunden nicht sinnvoll und in Bezug auf das FBA nicht notwendig

Iv. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Art. 74 Absatz 1 Nummer 12

GG (Arbeits- und Tarifrecht).

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und vdélkerrechtlichen
Vertragen

Das Gesetz ist mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen Vertragen

vereinbar.

VI. Gesetzesfolgen

Das Gesetz hat keine geschlechterspezifischen Auswirkungen.

Der demografische Wandel wirkt sich nicht auf das Gesetz aus. Demografische Folgen und
Risiken werden nicht begriindet.

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Das Anderungsgesetz hat keine Auswirkungen auf die Rechts- und Verwaltungsvereinfa-
chung.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf tragt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei und entspricht dem Ziel der Bun-
desregierung, eine hochwertige, zuverlassige, nachhaltige und resiliente Infrastruktur zu
entwickeln (Ziel Nr. 9 der Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie - Weiterentwicklung 2021, S.
246). Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausfuhrung von Planung, Bau, Betrieb, Erhal-
tung, Finanzierung und vermégensmalfige Verwaltung der Bundesautobahnen und Bun-
desstralden in Bundesverwaltung. Der Gesetzentwurf starkt die Wettbewerbsfahigkeit der
Gesellschaft durch zlgigere Prozesse insbesondere im Hinblick auf dringend bendtigte
Fachkrafte zur Erflullung ihrer Aufgaben.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Bund und Landern entstehen durch dieses Gesetz keine zusatzlichen Haushaltsausgaben.
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4. Erfiillungsaufwand

a) Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Burger

Fur Birgerinnen und Burger entsteht kein Erflllungsaufwand.

b) Erflillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Far die Wirtschaft entsteht kein Erflllungsaufwand. Durch das Gesetz werden keine Infor-
mationspflichten fir die Wirtschaft eingefihrt, aufgehoben oder geéndert.

c) Erfullungsaufwand fir die Verwaltung

Fir den Bund und die Lander entsteht kein zusatzlicher Erfullungsaufwand.

Durch den Entfall des Zustimmungsvorbehalts des BMV mit dem im Einvernehmen mit dem
BMF erteilten Einwilligung des BMI in Bezug auf die Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer
der Gesellschaft, ist mit einer Entlastung flr den Bund in Hohe von rund 28.000 Euro pro
Jahr zu rechnen. Diese Entlastung stellt sich wie folgt dar:

Aufgrund von Erfahrungswerten ist im Durchschnitt mit 12 Fallen pro Jahr zu rechnen, flr
die eine Uberpriifung der Ressorts durch den Entfall der Vorgaben der Satze 4 und 5 des
§ 5 Absatz 2 FernstrUG kiinftig obsolet ist. Zum Stichtag 30.06.2024 waren von insgesamt
13.099 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft insgesamt 122 Beschaftige (= 0,9
%) in einem aulertariflichen Beschaftigungsverhaltnis angestellt. Ein aulertarifliches Ar-
beitsverhaltnis ist nur auf bestimmten Flhrungspositionen und als Schliisselexperten in der
Gesellschaft mdglich. In Fallen von Neubesetzungen oder Gehaltsanpassungen ware die
Zustimmung des BMV mit der im Einvernehmen mit dem BMF erteilten Einwilligung des
BMI notwendig und 16st eine Fallbearbeitung aus. Die jahrlich zu erwartenden Antrage be-
laufen sich damit auf schatzungsweise 10%, der aktuell Beschéaftigten in einem aul3ertarif-
lichen Beschaftigungsverhaltnis, d.h. 12 Falle pro Jahr.

Die Antragbearbeitung mit dem entsprechenden Personalaufwand stellt sich wie folgt dar:

Tatigkeit Zeitaufwand | Lohnsatz pro | Personalaufwand
in Stunden | Stunde in Euro | in Euro

1. Antragsbearbeitung durch das BMV (Zustimmung)

1. 1. PrUfung der eingereichten | 2 hD: 70,50 141
Unterlagen auf Vollstandigkeit:

1. 2. Fehlende Daten oder In- | 5 hD: 70,50 352,50
formationen einholen:

Korrekturbedarfe auflisten, Ver-
besserungsvorschlage formu-
lieren, Hintergriinde zur Nach-
besserung erlautern

1. 3 Beratung und Abstimmung | 2,5 hD: 70,50 176,25
mit der Gesellschaft

1. 4. Finalen Antrag formell und | 4 hD: 70,50 282
materiell prifen und bewerten:
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Prifvermerk inkl. Stellung-
nahme fertigen

1. 5. Leitungsvorgang erstellen

hD: 70,5

141

1. 6. Einholung der Einwilligung
des BMI:

Anschreiben erstellen und Un-
terlagen zusammenstellen

hD: 70,50

70,50

2. Einwilligung des BMI

2. 1 Prifung des Antrags inkl.
Abstimmungen:

Daten und Informationen sich-
ten, auf Vollstandigkeit, Ver-
standlichkeit, Plausibilitat und
OrdnungsmabBigkeit prufen;
ggf. Rickfragen mit dem BMV
klaren

hD: 70,50

423

2. 2. Beteiligung des BMF
durch das BMI zum Herstellen
des Einvernehmens:

Anschreiben erstellen und Un-
terlagen zusammenstellen

hD: 70,50

70,50

3. Prifung durch das BMF inkl.
Abstimmungen

Daten und Informationen sich-
ten, auf Vollstandigkeit, Ver-
standlichkeit, Plausibilitat und
OrdnungsmaRigkeit prufen;
ggf. Ruckfragen mit dem BMV
oder BMI klaren

hD: 70,50

211,50

4. Finale Prufung durch das
BMV inkl. Abstimmungen mit
den anderen Ressorts

hD: 70,50

211,50

5. Ergebnisubermittlung an die
Gesellschaft:

Verarbeitung der Prufungser-
gebnisse des BMI und BMF
und Einleitung weiterer Mal3-
nahmen (bei Einwilligung: Wei-
terleitung an die Gesellschaft,
bei Ablehnung: Information an
die Gesellschaft und an die Lei-
tungsebene mit alternativen
Optionen)

hD: 70,50

141
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Gesamtaufwand 34,5 2.220,75

(2.300 gerundet)

Die dargestellte Antragbearbeitung durch die drei Ressorts wird durch einen Antrag der
Gesellschaft ausgeldst (Beschaftigung in einem auliertariflichen Beschaftigungsverhaltnis
oder sonstige Gewahrung von uber- oder aul3ertariflichen Leistungen). Folgende Unterla-
gen / Daten werden vorgelegt: ein Informationsblatt als Ubersicht mit allen relevanten Infor-
mationen zur Position und zur Person, der Entwurf eines Arbeitsvertrags, der Lebenslauf
der Person, die Stellenausschreibung der zu besetzenden Position, ein anonymisierter Aus-
wahlvermerk zum Auswahlverfahren inkl. anonymisierter Bewerbermatrix, eine Aufgaben-
beschreibung in Form einer Tatigkeitsbeschreibung sowie eine ausfuhrliche Darstellung der
Position und des Kandidaten (inkl. Begriindung der Notwendigkeit in Bezug zur Sachge-
rechtigkeit und Wirtschaftlichkeit). Durch den Entfall des Zustimmungsvorbehaltes im Sinne
des § 5 Absatz 2 Satz 4 bzw. 5 FernstrUG ertibrigt sich auch die Vorlage dieser Unterlagen
durch die Gesellschaft. Der Wegfall des Zustimmungserfordernisses entbindet die Gesell-
schaft nicht von der Priifung und Dokumentation der Notwendigkeit flir den Abschluss des
aulertariflichen Beschaftigungsverhaltnisses bzw. der sonstigen Gewahrung Uber- oder
aulertariflichen Leistungen, weshalb von keiner nennenswerten Entlastung auszugehen
ist.

Hiermit verbunden ist bei zwolf geschatzten Fallen pro Jahr ein jahrlicher finanzieller Auf-
wand aufgrund von Personalausgaben in Hohe von rund 28.000 Euro, der sich durch den
Gesetzentwurf kinftig als Entlastung darstellt. Sachkosten fallen durch die Bearbeitung der
Antrage nicht an. Entlastungen sind demnach auch nicht zu erwarten.

Der Zustimmungsvorbehalt in Bezug auf die Beschaftigten des FBA gilt fort (zum Verfahren
siehe das BMI-Rundschreiben vom 18.01.2019 - D5-31000/21#2 bzw. § 40 BHO). In Bezug
auf die sonstige Gewahrung Uber- oder aul3ertariflicher Leistungen nach § 5 Absatz 2 Satz
5 FernstrUG entfallt zwar die Einbindung des BMV und des BMI im Sinne des § 5 Absatz 2
Satz 4 FernstrUG. Da diese Falle erfahrungsgemaR selten eintreten, ist davon auszugehen,
dass durch den Gesetzentwurf keine nennenswerte Entlastung in Bezug auf die Beschaf-
tigten des FBA begriindet ist.

5. Weitere Kosten

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau sind nicht
zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Das Gesetz hat keine geschlechterspezifischen Auswirkungen.

Der demografische Wandel wirkt sich auf den Gesetzentwurf nicht aus. Demografische Fol-
gen und Risiken werden durch das Gesetz nicht begrindet.

VIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelungen kommt nicht in Betracht, da die Aufhebung des Zustim-
mungserfordernisses nicht auf einen begrenzten Zeitraum beschrankt werden kann. Eine

Evaluierung wird nicht vorgesehen. Die Entlastungen der Regelungen sind unter IV. 4. C.
dargestellt.
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B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des FernstraRen-Uberleitungsgesetzes)
Zu Nr. 1

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen. Die Bezeichnung des fiir Verkehr zustandi-
gen Bundesministeriums wird auf den aktuellen Stand angepasst.

Zu Nr. 2

Es handelt sich um eine redaktionelle Anderung. Die Bezeichnung des fiir Inneres zustan-
digen Bundesministeriums sowie des fir Verkehr zustandigen Bundesministeriums in § 3
Absatz 6 Satz 2 wird auf den aktuellen Stand angepasst.

Zu Nr. 3 (§ 5 Absatz 2 Satz 4 FernstrUG)

§ 5 Absatz 2 Satze 4 und 5 FernstrUG werden gestrichen. Damit wird der gesetzlich veran-
kerte Zustimmungsvorbehalt in Bezug auf die Beschaftigten des FBA und der Gesellschaft
im FernstrUG aufgehoben.

Der Zustimmung des BMV bedarf es nach aktueller Rechtslage zum einen flr die bei der
Gesellschaft tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die oberhalb der héchsten tarif-
lichen Entgeltgruppe in einem aulertariflichen Arbeitsverhaltnis beschéaftigt werden sollen.
Die Zustimmung kann nur nach Einwilligung des BMI, die des Einvernehmens des BMF
bedarf, erteilt werden und soweit dies fir die Durchfiihrung der Aufgaben der Gesellschaft
erforderlich ist. Da sich § 5 Absatz 2 Satz 5 auf Satz 4 bezieht, gilt dies auch fir die sonstige
Gewahrung von Uber- oder aulertariflichen Leistungen. Ein auRertarifliches Arbeitsverhalt-
nis ist nur auf bestimmten Flhrungspositionen und als Schllisselexperte in der Gesellschaft
moglich. In Fallen von Neubesetzungen oder Gehaltsanpassungen bedarf es gem. Ferns-
trUG der Einbindung der drei Ressorts BMV, BMI und BMF. Das geltende Erfordernis kann
zu Zeitverzdgerung bei der Einstellung von insbesondere dringend bendétigtem Fachperso-
nal bei der Gesellschaft fur ihre Aufgabenerfillung fihren. Gegenstand der Gesellschaft ist
die Ausfuhrung der Aufgaben Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermo-
gensmafige Verwaltung der Bundesautobahnen und Bundesstral3en in Bundesverwaltung
(siehe §§ 1, 5 Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetz). Da fur die Gesellschaft nicht
das Tarifwerk des Bundes gilt (nach § 5 Absatz 2 Satz 2 FernstrUG schlieft die Gesellschaft
ein eigenes Haustarifwerk ab), ist die Einbindung des BMI (fur das Tarifwerk des Bundes
zustandig) nicht zwingend erforderlich. Eine Beteiligung von BMF kann kuinftig ebenfalls
entfallen. Nachdem die Gesellschaft kein Zuwendungsempfanger ist, gilt fir sie auch die
entsprechende Regelung nach § 40 BHO nicht. Begleitend zu dieser Gesetzesanderung
wird ein Vergutungskonzept fur die auRertariflich beschaftigten Flhrungs- und Fachkrafte
der Autobahn GmbH (,AT-Konzept 3.0%) zwischen BMV, BMI und BMF abgestimmt. Es be-
steht Einigkeit dartiber, dass aufertarifliche Einstellungen bei der Gesellschaft zukinftig
auf Basis des AT-Konzepts 3.0 vorgenommen werden. Ansonsten bt das BMV als alleini-
ger Vertreter des Gesellschafters Bund seine Kontrolle gegentber der Gesellschaft insbe-
sondere durch einen satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalt zu einem AT-Vergutungs-
konzept, das insbesondere den Vergltungsrahmen festlegt, aus.

Bis zu einer Kritik des BRH im November 2023 wurde der Zustimmungsvorbehalt im Ferns-
trUG aufgrund der Annahme eines Redaktionsversehens in Bezug auf die Gesellschaft aus-
gesetzt. Der urspringliche Art. 15 des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des bun-
desstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Anderung haushalts-
rechtlicher Vorschriften (BR-Drs. 814/16) sah vor, dass die Gesellschaft die geltenden Ta-
rifvertrdge sowie sonstigen Bestimmungen des Bundes anzuwenden hat, wie das nach § 5
Absatz 2 Satz 1 FernstrUG fiir das FBA der Fall ist. Der Gesetzgeber hat sich allerdings fiir
den nun geltenden § 5 Absatz 2 Satz 2 FernstrUG entschieden, der den Abschluss eines
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eigenen Haustarifwerks fir die Gesellschaft vorsieht. Es wurde angenommen, dass der
Gesetzgeber konsequenterweise den Zustimmungsvorbehalt in Bezug auf die Gesellschaft
hatte streichen wollen. Der BRH mahnte insbesondere eine bis dahin fehlende praventive
Kontrolle bei der au3ertariflichen Verglitung an. Seitdem wird der Zustimmungsvorbehalt
im FernstrUG wieder konsequent angewendet; von der Annahme eines Redaktionsverse-
hens haben sich die Ressorts distanziert. Der angemahnten praventiven Kontrolle des BRH
kommt das 0.g. AT-Konzept als auch das BMV als alleiniger Vertreter des Gesellschafters
Bund und der Aufsichtsrat der Gesellschaft durch einen satzungsrechtlichen Zustimmungs-
vorbehalt zu diesem AT-Konzept (Konzept fir die auertarifliche Vergitung von Fach- und
Fuhrungskraften — AT-Vergutungssystem) der Gesellschaft nach, das den Vergltungsrah-
men festlegt. Das giltige AT-Vergutungssystem wird aktuell Gberarbeitet, mit dem Ziel, ein
an die Unternehmenswirklichkeit angepasstes, transparentes sowie markt- und leistungs-
gerechtes Vergltungssystem zu schaffen, das die Funktionen in den unterschiedlichen Un-
ternehmensbereichen im Ergebnis einer einheitlichen und analytischen Bewertung syste-
matisch zuordnet. Auf diese Weise stellt der Gesellschafter Bund eine sachgerechte AT-
Vergutung sicher. Dem Gesellschafter wird als oberstes Organ der Gesellschaft eine un-
eingeschrankte Kontrollkompetenz aus § 46 GmbHG zugesprochen. Die Intensitat der
Uberwachung bleibt dem Gesellschafter tiberlassen, sodass jederzeit das Recht zur Pri-
fung ausgetibt werden kann. Art und Umfang der Priifung und Uberwachung dirfen nicht
ein solches Ausmal} annehmen, dass der Geschaftsfiihrung kein Freiraum mehr fir die
eigenverantwortliche Leitung der Geschéfte bleibt. Der Geschaftsflihrung obliegt gem. § 43
GmbHG und § 6 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft die Verantwortung, die Geschafte mit
dem Malistab der ,Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes* zu fiihren. Mit dem o.g. Vergu-
tungskonzept, das zwischen den Ressorts BMV, BMI und BMF abgestimmt wird und dem
satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalt zum AT-Vergutungskonzept, einer jahrlichen
Berichtspflicht aller AT-Vertrage gegenliber dem Gesellschafter Bund sowie der Méglichkeit
stichprobenartige Uberpriifungen vorzunehmen, nimmt der Gesellschafter den nétigen Ein-
fluss auf den Abschluss von auldertariflichen Arbeitsverhaltnissen um eine sachgerechte
AT-Vergutung sicherzustellen. Der Wegfall des Zustimmungserfordernisses von BMV, BMI
und BMF entbindet die Gesellschaft nicht von einer Prifung und Dokumentation der Not-
wendigkeit fur den Abschluss des auBertariflichen Beschaftigungsverhaltnisses bzw. der
sonstigen Gewahrung aulRer- oder Ubertariflicher Leistungen.

Anders als bei der Gesellschaft sind fur die Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer des FBA
gem. § 5 Absatz 2 Satz 1 FernstrUG die jeweils geltenden Tarifvertrage und sonstige Best-
immungen des Bundes anzuwenden. Die Einbindung der drei Ressorts bei aul3ertariflichen
Arbeitsverhaltnissen oder der sonstigen Gewahrung von uUber- oder aulertariflichen Leis-
tungen ist durch die unmittelbare Geltung der Bestimmungen des Bundes bereits ander-
weitig geregelt (zum Verfahren siehe BMI-Rundschreiben vom 18.01.2019 — D5
31000/21#2, bzw. § 40 Absatz 1 Satz 1 BHO). Die Regelungen in den Satz 4 und 5 sind
daher entbehrlich.

ZuNr. 4

Es handelt sich um redaktionelle Anderungen. Die Bezeichnung des fiir Verkehr zustandi-
gen Bundesministeriums wird auf den aktuellen Stand angepasst.

Zu Artikel 2

Die Norm regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.



	374-25-vor.pdf�
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
	E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

	F. Weitere Kosten

	0374-25-text.pdf�

